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Stammrechtssatz

§ 13 Abs 2 WRG ist eine Auslegungsregel für Bewilligungsbescheide,

die das Maß der zulässigen Wasserbenutzung nicht mit der gebotenen

Deutlichkeit bestimmen (Hinweis Raschauer, Kommentar zum

Wasserrecht, Rz 5 zu § 13, Seite 53). Die Anwendung dieser

Auslegungsregel setzt einen Zweifel über das Maß der dem

Berechtigten zustehenden Wassernutzung voraus.
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